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dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind, ist der Fall an den zuständigen Staats-
anwalt weiterzuleiten. In Belgien ist das 
Recht auf Schmerzbehandlung und Pallia-
tivmedizin gesetzlich verankert. Im Nach-
barland hingegen nicht.
In der Schweiz ist die Sterbehilfe nicht  
explizit durch das Gesetz geregelt. Aktive 
Sterbehilfe, also die gezielte Tötung eines 
Menschen zur Verkürzung seines Leidens,  
ist nach den Artikeln 111 (vorsätzliche Tö-
tung), 113 (Totschlag) oder 114 (Tötung 
auf Verlangen) des Strafgesetzbuches zu-
nächst strafbar. In Artikel 115 des schweize-
rischen Strafgesetzbuches heißt es aller-
dings: „Wer aus selbstsüchtigen Beweg-
gründen jemanden zum Selbstmorde ver-
leitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn 
der Selbstmord ausgeführt oder versucht 
wurde, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
oder mit Gefängnis bestraft.“ Daraus wird 
gefolgert, dass die Beihilfe zum Selbstmord 
nicht strafbar ist, wenn sie aus nicht-selbst-
süchtigen Motiven geleistet wird. Vor dem 
Hintergrund der Gründung von Sterbehilfe-
organisationen wie Dignitas und dem damit 
verbundenen so genannten Sterbetouris-
mus hat auch die Nationale Ethikkommissi-
on im Bereich Humanmedizin (NEK) die  
liberale Regelung befürwortet, dass Suizid-
beihilfe legal ist, solange sie nicht aus selbst-
süchtigen Motiven erfolgt. Die Schweizeri-
sche Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften hält als zuständige standesrecht- 

liche Instanz zwar daran fest, dass „die  
Beihilfe zum Suizid nicht Teil der ärztlichen 
Tätigkeit“ sei; sie hebt jedoch auch hervor, 
dass der Arzt andererseits „den Willen des 
Patienten zu achten“ habe, und dies auch 

bedeuten könne, „dass eine 
persönliche Gewissensent-
scheidung des Arztes, im Ein-
zelfall Beihilfe zum Suizid zu 
leisten, zu respektieren“ sei.

Der Staat muss  
Leben schützen
Anfang 2002 hat der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) die 
Klage einer Britin abgewiesen, 
die gerichtlich absichern woll-
te, dass ihr Mann nicht juris-
tisch bestraft werden dürfe, 
wenn er ihr auf eigenen 
Wunsch beim Sterben helfe – 
die Sterbehilfe ist in Großbri-

tannien unter Strafe verboten. Die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention garantiere 
kein Recht auf aktive Sterbehilfe, entschied 
der EuGH. Das Recht auf Leben verbiete es 
einem Staat nicht nur, jemanden illegal und 

Jede Form aktiver Sterbehilfe ist Tötung eines 

Menschen und deshalb mit dem christlichen 

Verständnis vom Menschen nicht vereinbar.  

Es ist unethisch und menschenunwürdig, das 

Leiden sterbenskranker Menschen durch vor-

zeitige Tötung aus der Welt 

schaffen zu wollen. Angesichts 

der heutigen medizinischen 

Möglichkeiten, gerade auch 

im Bereich der Schmerzthera-

pie, ist nicht nachzuvollziehen, 

dass Menschen in Situationen, 

in denen sie am hilfsbedürf-

tigsten sind, keine menschliche und medizini-

sche Begleitung mehr gegeben und ihnen 

stattdessen selbst die Entscheidung aufgebür-

det wird, sich vorzeitig töten zu lassen. Mit  

den Ärzten und Ärztinnen in Deutschland  

wissen sich die Kirchen einig in der Sorge um 

eine menschenwürdige Sterbebegleitung. Es 

geht dabei um Leidminderung, Zuwendung 

und Fürsorge. Schwerstkranke und sterbende 

Menschen sollen sich gerade in den schwächs-

ten Phasen ihres Lebens gewiss sein dürfen, 

dass sie als Person wertvoll bleiben und Unter-

stützung und Hilfe erhalten. Selbstbestimmte 

Vorsorge von Patienten und die Achtung der 

Wünsche und Vorstellungen 

der konkreten Person kön-

nen ihren Niederschlag in 

Patientenverfügungen fin-

den. Die Deutsche Bischofs-

konferenz gibt seit Jahren  

die sogenannte Christliche 

Patientenverfügung heraus, 

die mit annähernd drei Millionen verteilten 

Exemplaren eine sehr weite Verbreitung gefun-

den hat. Die christlichen Kirchen sehen in Pa-

tientenverfügungen und Vorsorgevollmachten 

eine Hilfe, am Lebensende gewährleistet zu 

wissen, dass der eigene und kein fremder Wille 

ausschlaggebend für die medizinische Be-

handlung sind.

Patientenverfügungen helfen und geben Rechtssicherheit.
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Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz 
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